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Wohin nun mit den personenbezogenen 
Daten?

Das Safe-Harbor-Urteil des EuGH und seine Folgen
Die USA sind kein sicherer Hafen für die personenbezogenen Daten Euro-
päischer Bürger, entschied der Europäische Gerichtshof. Unternehmen, die 
Daten – etwa in sog. Clouds – in den Vereinigten Staaaten gespeichert 
haben, sollten nun umdenken. Das Urteil geht aber noch weiter.
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Was tun bei einem Complianceverstoß? 
Welche Schritte haben absolute Priorität bei 
einem Compliance-Verstoß? Und welche Stolper-
steine sollten Unternehmen im Visier haben?
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VW: Exverfassungsrichterin soll aufräumen
VW holt die 65-jährige Daimler-Vorstandsfrau 
und Exverfassungsrichterin, Dr. Hohmann- 
Dennhardt, in seine Führungsetage.
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Beschäftigung von Flüchtlingen
Geflüchtete Menschen sind nicht selten gut aus-
gebildet. Ihre Beschäftigung ist gesetzlich erlaubt, 
aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.
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Wohin nun mit den personenbezogenen Daten?
Das Safe-Harbor-Urteil des EuGH und seine Folgen

Am 6. Oktober 2015 hat der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) das Safe-Harbor-Ab-
kommen zwischen der EU und den USA 

für ungültig erklärt. Die Vereinigten Staaten sind 
kein sicherer Hafen für die personenbezogenen 
Daten Europäischer Bürger, so lautet die Quint-
essenz des EuGH-Urteils. Was bedeutet das Urteil 
für Unternehmen?

Der Hintergrund
Personenbezogene Daten dürfen nach EU-Recht 
in Drittländer übermittelt werden, allerdings nur 
dann, wenn dort ein angemessener Datenschutz 
gewährleistet ist. Im Juni 2000 hatte die EU-Kom-
mission entschieden, dass die USA diesen Anfor-
derungen genügen. Das entsprechende Safe-Har-
bor-Abkommen hat Unternehmen bislang erlaubt, 
die Daten europäischer Kunden in dem Land zu 
verarbeiten.

Der Whistleblower Edward Snowden brachte 
dieses Bild der Vereinigten Staaten ins Wanken. 
Seit seinen Enthüllungen wurden immer wieder 
kritische Stimmen laut, dass Safe Harbor kein an-
gemessenes Datenschutzniveau garantiere. 2013 
erklärte die EU, Safe Harbor aus diesem Grund 
grundlegend anpassen zu wollen. Seit knapp 
zwei Jahren laufen zähe Verhandlungen zu einem 
neuen Safe Harbor.

Der junge Österreicher Maximilian Schrems 
hat den Stein dann endgültig ins Rollen gebracht, 

als er Facebook Europe verklagte. Ihm missfiel, 
dass seine Facebook-Nutzerdaten – wie die von 
Millionen anderer Nutzer innerhalb der EU auch 
– zu Servern in den USA transferiert wurden. Sein 
Argument: US-Geheimdienste greifen auf in den 
USA gespeicherte Daten zu – ohne Einwilligung 
der Betroffenen. Ein angemessener Datenschutz 
und ein effektiver Rechtsschutz gegen die Daten-
überwachung sind nicht gewährleistet.

2013 legte er zunächst Beschwerde bei der 
zuständigen irischen Datenschutzbehörde, dem 
Data Protection Commissioner ein, doch diese 
wies sein Anliegen als unbegründet zurück. 
Schrems bewies einen langen Atem, bis zum 
Obersten irischen Gerichtshof (Supreme Court) 
verfolgte er sein Anliegen, der den Fall schließlich 
dem EuGH vorlegte. Die europäischen Richter er-
klärten nun die Zustimmung der EU-Kommission 
zum Safe-Harbor-Abkommen für rechtswidrig 
(Az.: C-362/14).

Begründung: US-amerikanische Behörden 
können unter Berufung auf US-Sicherheitsinteres-
sen auf die Daten europäischer Bürger ungehin-
dert zugreifen. Die Betroffenen werden weder vor 
noch nach dem Eingriff informiert, ihre Grund-
rechte damit ausgehebelt. Eine Begrenzung 
der Eingriffsmöglichkeiten oder ein wirksamer, 
gerichtlich durchsetzbarer Rechtsschutz gegen 
derartige Eingriffe ist nicht möglich. Dies ist eine 
klare Verletzung des Grundrechts auf Achtung 

des Privatlebens und gerichtlichen Rechtsschutz. 
Safe Harbor führt nicht zu einem angemessenen 
Datenschutzniveau übermittelter personenbe-
zogener Daten in den USA, die EU-Kommission 
hätte dem Safe-Harbor-Abkommen nie zustimmen 
dürfen.

Die Folgen
Deutsche Firmen müssen nun überprüfen, ob 
sie personenbezogene Daten weiterhin von US-
Unternehmen verarbeiten lassen dürfen. Wer die 
Daten etwa auf Cloudservern ablegt, dem droht 
eine Untersuchung der Datenschützer. Sie raten 
deshalb grundsätzlich dazu, personenbezogene 
Daten in Europa zu speichern.

Es wird derzeit geprüft, ob auch Standardver-
tragsklauseln und sogenannte Binding Corporate 
Rules nach dem „Safe Harbor“-Urteil ebenfalls 
rechtswidrig sind. Darauf greifen bisher multinati-
onale Konzerne zurück, um den Datenschutz ihrer 
Beschäftigten zu regeln. Die Untersuchungen sol-
len bis Ende Januar 2016 abgeschlossen sein, er-
klärte der Vorsitzende der Datenschutzkonferenz, 
Michael Ronellenfitsch, gegenüber NDR Info.

Nun sollte sich aber niemand bis Ende Ja-
nuar 2016 in Sicherheit wiegen. Denn: Sofern sich 
Kunden oder Mitarbeiter eines Unternehmens bei 
einer Datenschutzbehörde beschweren, wird eine 
individuelle Prüfung des Falls eingeleitet, und dies 
kann eine Abmahnung zur Folge haben. CSZ

Wo sind persönliche Daten von Kunden und Mitarbeitern gut aufgehoben?
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Was tun bei einem Complianceverstoß?
Welche Maßnahmen müssen Complianceverantwortliche einleiten, wenn im Unterneh-
men ein Complianceverstoß bekanntwird? Und welche Stolpersteine sind dabei beson-
ders zu beachten? Über diese Themen sprachen wir mit Michael Rummer.

 » Was sind die ersten 
wichtigen Schritte nach 
Bekanntwerden eines 
Complianceverstoßes?

 « Absolute Priorität sollte 
bei Verdachtsfällen die Auf-
klärung des Sachverhalts 
haben, der Gegenstand 
eines Complianceverstoßes 
sein könnte. Dies gehört 
zur Sorgfaltspflicht eines or-
dentlichen Geschäftsleiters, 
wie sie in § 93 AktG und  
§ 43 GmbHG gefordert 
wird. Ein wesentlicher 
Schritt sollte die Information 
der zur Feststellung und Be-
arbeitung von Compliance-
Verstößen einzubindenden 
Bereiche im Unternehmen 
sein, gegebenenfalls auch 
der Leitung des Unterneh-
mens. Je nach Unternehmensstruktur 
befassen sich in der Regel neben dem 
Compliance-Officer der Rechtsbereich, 
der Personalbereich und die Interne 
Revision mit der Thematik. Es ent-
spricht guter fachlicher Praxis, dass in 
den Unternehmen die bei Compliance-
verstößen einzuleitenden Maßnahmen 
und Prozesse klar definiert sind. So ist 
z.B. oftmals die Einberufung einer da-
für installierten Taskforce vorgesehen, 
in der die genannten Bereiche mitwir-
ken und die je nach Bedarf durch zu-
sätzliche Fachbereiche des Unterneh-
mens ergänzt werden kann. 

 » Welche Aufklärungs- und Ermitt-
lungsinstrumente stehen einem Un-
ternehmen zur Verfügung?

 « Die Durchsicht geschäftlicher Un-
terlagen, die Nachverfolgung von 
Zahlungsvorgängen etc. werden die 
wesentlichen Bausteine der Unter-
suchungen sein. Üblich ist auch die 
Befragung von Mitarbeitern und Drit-
ten, die zur Sachverhaltserforschung 
beitragen können, sowie des Betroffe-
nen, welchem Pflichtverletzungen vor-
geworfen werden. Voraussetzung ist 
jeweils, dass die zu Befragenden zur 
Aussage bereit sind. Je nachdem, auf 
welcher Hierarchieebene der Betrof-
fene im Unternehmen angesiedelt ist, 
entspricht es üblicher Praxis, zu einem 
solchen Gespräch auf seinen Wunsch 
auch einen Vertreter des Betriebsrats 
bzw. der leitenden Angestellten oder 

auch einen Anwalt hinzu-
zuziehen. Wichtig ist, dass 
derlei Gespräche ausführ-
lich dokumentiert und von 
den Befragten gebilligt wer-
den.

Bei Complianceverstö-
ßen mit erheblichen wirt-
schaftlichen Auswirkungen 
oder möglichen Reputati-
onsschäden für das Unter-
nehmen empfiehlt sich, für 
die Untersuchungen ex-
terne Unterstützung hinzu-
zuziehen. In Fällen mit zu 
erwartender hoher Öffent-
lichkeitswirkung wird man 
seitens der Geschäftsleitung 
zudem auf die „Neutralität“ 
der Aufklärung verweisen 
können. Sofern negative 
Auswirkungen auf die Re-

putation des Unternehmens nicht aus-
zuschließen sind, ist es sicherlich nicht 
falsch, auch Kommunikationsexperten 
zur Bearbeitung hinzuzuziehen. 

 » Welche Stolpersteine sollte man 
im Hinterkopf haben?

 « Ein wesentlicher Teil der Unter-
suchungen wird die Durchsicht von 
Geschäftsunterlagen betreffen, die 
zumeist elektronisch gespeichert sind. 
Die Durchsicht der E-Mail-Accounts 
von Personen, auf welchen der Ver-
dacht von Complianceverstößen lastet, 
ist daher ein wesentlicher Bestandteil 
der Aufklärungsarbeit. Dies hat selbst-
verständlich konform mit den daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen zu 
erfolgen, nicht zuletzt auch mit be-
stehenden Betriebsvereinbarungen. Es 
empfiehlt sich daher, auch den Daten-
schutzbeauftragten des Unternehmens 
hinzuzuziehen. In aller Regel wird § 32 
Abs. 1 Satz 2 Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) eine ausreichende Grund-
lage für das Unternehmen darstellen, 
sich bei konkreten Anhaltspunkten für 
das Vorliegen einer beschäftigungsbe-
zogenen Straftat Kenntnis über den In-
halt des dienstlichen E-Mail-Accounts 
des Betroffenen zu verschaffen. Das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip ist hier-
bei zu beachten. Besondere Vorsicht 
ist geboten, wenn der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmern die Nutzung des 
dienstlichen E-Mail-Accounts zu priva-
ten Zwecken gestattet hat. In diesen 

Fällen ist zu prüfen, ob eventuell das 
durch § 88 Telekommunikationsgesetz 
(TKG) begründete und strafrechtlich 
durch § 206 StGB geschützte Fernmel-
degeheimnis tangiert wird. 

 » Können sich Unternehmen auf 
eine interne Untersuchung beschrän-
ken, oder müssen Ermittlungsbehör-
den eingeschaltet werden?

 « Privatpersonen – hierzu zählen 
auch Unternehmen – sind grund-
sätzlich nicht verpflichtet, began-
gene Straftaten anzuzeigen. Eine 
Ausnahme besteht für den Bereich 
der Geldwäsche, wo §  11 Geldwä-
schegesetz entsprechende Verpflich-
tungen vorsieht. Es ist durchaus 
denkbar, dass ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren – und daraus 
resultierend eine Verurteilung des 
Betroffenen – für die Durchsetzung 
zivilrechtlicher Ansprüche hilfreich 
ist, etwa wenn erst hierdurch die 
Beweislage entscheidend verbessert 
werden kann. In diesem Fall ist die 
Geschäftsführung zur Wahrung der 
Unternehmensinteressen verpflichtet, 
dieses Instrument zu nutzen. In den 
Medien wird oftmals der Eindruck 
vermittelt, nur die Erstattung einer 
Strafanzeige durch das Unterneh-
men dokumentiere, dass man nichts 
„unter den Teppich kehren“ wolle. 
Hiervon sollte man sich in seiner Ent-
scheidung ebenso wenig leiten las-
sen wie von der Absicht, aus Image-
gründen öffentlichkeitswirksame 
Ermittlungsverfahren zu vermeiden. 
Die Staatsanwaltschaft kann auch 
ohne Erstattung einer Strafanzeige 
ein Ermittlungsverfahren einleiten, 
jedenfalls bei sogenannten Offizial-
delikten, wozu Vermögensdelikte wie 
Untreue (§ 266 StGB) und Betrug  
(§ 263 StGB) zählen.  

 » Müssen Unternehmen die Ergeb-
nisse eines strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahrens abwarten, bevor sie 
(personelle) Konsequenzen ziehen?

 « Nein. Die Geltendmachung zivil-
rechtlicher Ansprüche ist grundsätz-
lich unabhängig vom Ausgang eines 
strafrechtlichen Ermittlungsverfah-
rens. Auch arbeitsrechtliche Schritte 
erfordern nicht das Abwarten der Er-
gebnisse eines strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahrens.

ICC Handelsempfeh-
lungen im Bereich 
Compliance
Die Internationale Handels-
kammer (ICC) engagiert sich 
für die Umsetzung weltweit 
einheitlicher Standards bei 
der Einhaltung von Compli-
ancevorgaben und entwickelt 
praxisnahe Handlungsemp-
fehlungen und Leitfäden rund 
um das Thema Compliance. 
Dabei werden die Interessen 
von kleineren und mittelstän-
dischen Unternehmen und 
ihre begrenzten Ressourcen 
bei der Umsetzung von 
Compliancemaßnahmen 
besonders berücksichtigt. Das 
neu veröffentlichte „ICC SME 
Toolkit“ bietet Unternehmen 
einen praxisnahen Einstieg 
in das Thema „Compliance 
in wettbewerbsrechtlichen 
Fragen“. CSZ

http://www.iccgermany.de

Ratgeber: Compliance-
management in China
Neu erschienen ist das Buch 
„Compliancemanagement in 
China“ von Bernd-Uwe Stu-
cken und Philipp Senff (Hrsg.). 
Complianceexperten und 
China-Profis aus internationa-
len Unternehmen erklären, wie 
Unternehmen und Manager 
durch Transparenz, Prävention 
und Kontrolle ihre Haftungs-
risiken in China reduzieren 
können. 304 Seiten, 99,00 
Euro. CSZ

http://www.haufe.de

Leitlinie „Zielgruppen-
orientierte Schulungs-
konzepte“
Regelmäßige Schulungen 
sind die Grundvoraussetzung 
für ein funktionierendes 
Compliancemanagement-
system im Unternehmen. 
Diese effizient und zielgrup-
pengerecht zu gestalten ist 
aber eine Herausforderung 
für jedes Unternehmen. Das 
Deutsche Institut für Com-
pliance (DICO) hat deshalb 
eine Leitlinie zu dem Thema 
herausgegeben, mit dem 
Titel „Zielgruppenorientiertes 
Schulungskonzept“. CSZ

http://www.dico-ev.de

Michael Rummer 
war rund 30 Jahre in 
Rechtsabteilungen von 
Unternehmen tätig. 
Zuletzt leitete er neun 
Jahre bis Ende 2014 
den Rechtsbereich 
eines börsennotierten 
Konzerns der Versor-
gungswirtschaft mit ca. 
20.000 Mitarbeitern. 
Seitdem ist er als 
Rechtsanwalt tätig, ab 
November 2015 als of 
Counsel bei der Stutt-
garter Kanzlei Quack 
Gutterer & Partner.
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Beschäftigung von Flüchtlingen: 
Was dürfen Unternehmen und was nicht?

Geflüchtete Menschen sind oft 
überdurchschnittlich motiviert, sie 

bringen eine hohe Eigeninitiative mit 
und sind leistungsbereit. Nicht selten 
haben sie eine gute berufliche Aus-
bildung und langjährige Arbeitserfah-
rung vorzuweisen. Ihre Beschäftigung 
ist grundsätzlich rechtens, aber nur 
unter bestimmten Voraussetzungen:

Anerkannte Flüchtlinge mit einer 
Aufenthaltserlaubnis dürfen jede Be-
schäftigung annehmen.

Für Asylsuchenden mit Aufent-
haltsgestattung und Personen mit Dul-
dung kann die Ausländerbehörde nach 
drei Monaten eine Arbeitserlaubnis 
erteilen. Hierfür ist eine Erlaubnis bei 
der Ausländerbehörde zu beantragen, 
und zwar für eine konkrete Beschäf-
tigung. Auch die Bundesagentur für 
Arbeit wird ihre Zustimmung erteilen 
müssen. Diese wird erteilt, wenn die 
Arbeitsbedingungen nicht ungünstiger 
als für inländische Arbeitnehmer sind. 
Auch erfolgt eine sog. Vorrangprü-
fung. In diesem Rahmen wird geprüft, 

ob die Arbeitsstelle durch einen Deut-
schen, EU-Staatsbürger oder anderen 
ausländischen Staatsbürger mit einem 
dauerhaften Aufenthaltsstatus besetzt 
werden kann.

Diese Vorrangprüfung entfällt aber 
in bestimmten Fällen, und zwar wenn 
der Asylsuchende und Geduldete 
seit 15 Monaten ununterbrochen in 
Deutschland ist.

Blaue Karte EU für Engpassberufe
Die Vorrangprüfung entfällt bereits 
nach drei Monaten, und zwar für fol-
gende Personengruppen:

 � Asylsuchende und Geduldete, die 
Hochschulabsolventen sind und 
die die Voraussetzungen für eine 
Blaue Karte EU in Engpassberufen 
erfüllen;

 � Fachkräfte, die eine anerkannte 
Ausbildung für einen Engpassbe-
ruf nach der Positivliste der BA 
haben;

 � Fachkräfte, die an einer Maßnahme 
für Berufsanerkennung teilnehmen.

Für Hochschulabsolventen gibt es eine 
weitere Erleichterung: Wer ein Jahres-
einkommen von mind. 48.400 Euro 
verdient und die Voraussetzungen der 
Blauen Karte EU erfüllt, benötigt die 
Zustimmung der BA nicht.

Mit der Blauen Karte EU können 
Drittstaatsangehörige mit einem Hoch-
schulabschluss einen Aufenthaltstitel 
zum Zweck einer ihrer Qualifikation an-
gemessenen Beschäftigung erhalten.

Ausführliche Informationen zur Blauen 
Karte EU unter: www.bamf.de → Mig-
ration nach Deutschland → Arbeiten 
in Deutschland → Bürger eines Dritt-
staats → Blaue Karte EU.

Eine neue Broschüre der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) mit dem 
Titel „Potentiale nutzen – geflüch-
tete Menschen beschäftigen“ in-
formiert Unternehmen darüber, wie 
sie vorgehen müssen, wenn sie 
Geflüchtete beschäftigen wollen:  
https://www.arbeitsagentur.de → Presse → 
Presseinformationen → Sonstiges. CSZ

Kommt die anlasslose 
Vorratsdatenspeiche-
rung?
Am 16.10.2015 hat der 
Bundestag mit einer breiten 
Mehrheit der großen Koali-
tion der Wiedereinführung 
einer verdachtsunabhängi-
gen Vorratsdatenspeiche-
rung von Telekommunika-
tions- und Internetdaten 
zugestimmt. Nach der neuen 
Regelung sollen die Ruf-
nummern der beteiligten 
Anschlüsse, Zeitpunkt und 
Dauer der Anrufe sowie die 
IP-Adressen von Computern 
für zehn Wochen gespeichert 
werden. Für Standortdaten 
besteht eine verkürzte Frist 
von einem Monat. Lediglich 
E-Mails sind ausgenommen. 
Ob das neue Gesetz verfas-
sungskonform ist, das wollen 
die Gegner des Gesetzes 
gerichtlich überprüfen las-
sen. Bereits 2010 hat das 
Bundesverfassungsgericht 
eine deutsche Regelung zur 
Vorratsdatenspeicherung 
verworfen. Wie dieser Vor-
stoß nun ausgeht, bleibt 
abzuwarten. CSZ

REACH: Neues EuGH-
Urteil weitet Melde-
pflichten aus
Die REACH-Verordnung 
verpflichtet Hersteller oder 
Importeure eines Produkts zur 
Meldung von Stoffen, die für 
die menschliche Gesundheit 
oder die Umwelt „besonders 
besorgniserregend“ sind. 
Diese Meldepflicht besteht, 
wenn der Stoff in einem 
Erzeugnis in einer Konzen-
tration von mehr als 0,1% 
enthalten ist. Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) hatte nun 
darüber zu entscheiden, ob 
diese Konzentrationsgrenze 
nur auf das Gesamterzeugnis 
oder auch auf Teilerzeugnisse 
anzuwenden ist. Das Gericht 
hat entschieden, dass die 
Pflichten auch für Teilerzeug-
nisse gelten, die selber die 
Erzeugnisdefinition erfüllen 
(Urteil vom 10.09.2015, 
Aktenzeichen: C-106/14). CSZ

http://www.reach-info.de/aus-
kunftsrecht.htm

Internationaler Austausch von 
Steuerdaten ist rechtswidrig

Die Bundesregierung hat mit Frank-
reich, Großbritannien, Japan, Ka-

nada und Australien den Austausch 
von Steuerdaten vereinbart. Damit 
sollte verhindert werden, dass inter-
nationale Konzerne ihre Gewinne in 
Länder mit niedrigen Steuern verlagern 
[„Base-Erosion and Profit Shifting“ 
(BEPS)]. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sollten umfangreiche Steuerdaten aus-
getauscht werden. Der gegenseitige 
internationale Informationsaustausch 
sollte den Steuerverwaltungen Infor-
mationen über die globale Steuerpla-
nung verschaffen und die Grundlage 
bilden, künstliche Gewinnverschiebun-
gen in Niedrigsteuergebiete aufzude-
cken. Die Informationen sollten auch 
über Strukturen und Geschäftsmodelle 
der betreffenden Konzerne Aufschluss 
geben. Durch den umfangreichen Da-
tenaustausch wollten die Behörden 
dieser Länder Erkenntnisse darüber ge-
winnen, wie sie der digitalen Wirtschaft 
optimal begegnen können.

Aber: Der Datenaustausch erfolgte 
ohne Anonymisierung und unabhän-

gig von der konkreten Besteuerung 
der einzelnen Gesellschaften. Die 
deutsche Tochtergesellschaft eines 
internationalen Konzerns mit Sitz in 
der Schweiz war auch betroffen und 
klagte.

Das Finanzgericht Köln stoppte 
den weitreichenden Datenaustausch. 
Durch die Weiterleitung der umfang-
reichen Auskünfte werden steuerli-
che Verhältnisse der Unternehmen 
– nämlich Informationen über ihre 
Konzernstruktur, Aufgaben, Funktio-
nen und Vergütungen sowie die dar-
aus folgende Besteuerung – unbefugt 
offenbart. Eine Duldungspflicht des 
Unternehmens bestehe nicht, es sei 
durch das Steuergeheimnis nach § 30 
Abgabenordnung (AO) geschützt, so 
das Finanzgericht.

Die Richter verboten dem Bun-
deszentralamt für Steuern bis auf wei-
teres, den Behörden im Ausland ent-
sprechende Informationen zu liefern 
oder selbst solche Daten einzuholen 
(Beschluss vom 07.09.2015, Aktenzei-
chen: 2 V 1375/15). CSZ
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Deutsche Bank: Stephan Leithner geht, 
Sylvie Matherat übernimmt

Stephan Leithner 
(1966), Personal- und 
Compliance-Vorstand 
der Deutschen Bank, 
wird das Kreditinstitut 
zum 31. Oktober ver-
lassen. Medienberichten 
zufolge wird er beim Fi-
nanzinvestor EQT einer 
von sechs deutschen 

Partnern im Münchner Büro. Leithner ist seit Juni 
2012 Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und 
leitet die Ressorts Europa, Personal, Compliance, 
Anti-Financial Crime sowie Government & Regu-
latory Affairs. Zum 1. November wird Sylvie Ma-
therat den Posten als Chief Regulatory Officer im 
Vorstand der Deutschen Bank übernehmen und 
die Bereiche Regulierung, Compliance und Anti-
Financial-Crime verantworten.  CSZ

Britta Niemeyer ist Chief Compliance 
Officer bei Bilfinger

Seit September 2015 ist Britta Niemeyer Chief 
Compliance Officer bei Bilfinger. Sie übernahm 
die Aufgabe von Jörg Mrosek. Niemeyer wech-
selte vom Logistikunternehmen Kühne + Nagel. 
Dort war sie seit 2010 für den Aufbau und die 
Weiterentwicklung eines globalen Compliance-
programms verantwortlicht. CSZ

Sky: Alexandra Deinath übernimmt Fraud-
Management

Sky will illegalen Aus-
strahlungen der Sky-
Programme die Stirn 
bieten und so verhin-
dern, dass Schäden in 
Millionenhöhe entste-
hen. Um diesem Risiko 
vorzubeugen, hat das 
Unternehmen mit dem 
Fachbereich Fraud-Ma-

nagement neue Strukturen zur Verhinderung von 
Betrugsfällen geschaffen. Alexandra Deinath (42) 
leitet nun den Bereich. Die Fachfrau hat mehr als 
15 Jahre Erfahrung im Betrugsmanagement vor-
zuweisen und ist damit eine ausgewiesene Exper-
tin auf diesem Gebiet. So hat Alexandra Deinath 
bereits für Telefónica O2 Germany und Viag In-
terkom die Betrugsabteilung aufgebaut und über 
mehrere Jahre sehr erfolgreich geführt. Sie wird 
die bestehende Strategie von Sky zur nachhaltigen 
Betrugsbekämpfung weiterentwickeln. Als Direc-
tor Fraud Management wird sie die Optimierung 
der Betrugsprävention und -bekämpfung in Gas-
tronomie- und Hotelbetrieben verantworten. CSZ

Andrea Daniele Bauer neue 
Geschäftsführerin der LBBW Asset 
Management

Andrea Daniela Bauer 
tritt am 1. Oktober 
2015 in die Geschäfts-
führung der LBBW Asset 
Management Invest-
mentgesellschaft mbH, 
einer 100-prozentigen 
Tochter der Landesbank 
Baden-Württemberg 
(LBBW), ein. Die 48-Jäh-

rige wird zunächst als stellvertretende Vorsitzende 
die Zuständigkeit für Retailkunden, Marketing, 
Controlling, Recht und Compliance übernehmen. 
Sie gilt als ausgewiesene Investmentexpertin, 
die am Markt einen sehr guten Ruf genießt und 
bewiesen hat, dass sie Investmentgesellschaften 
strategisch weiterentwickeln kann.

Bauer kommt von der Landesbank Berlin In-
vestment GmbH (LBB-INVEST), wo sie seit 2011 
als Sprecherin der Geschäftsführung die Bereiche 
Fondsmanagement, Vermögensverwaltung, Öf-
fentlichkeitsarbeit und Personal geleitet hat. Zu-
vor war sie ab 1996 in verschiedenen Führungs-
positionen für die Landesbank Berlin AG tätig, seit 
2006 als Bereichsleiterin des kundenorientierten 
Kapitalmarktgeschäfts. Ihre Berufslaufbahn be-
gann sie nach dem Studium der Mathematik 
und der Betriebswirtschaftslehre 1993 im Deri-
vatehandel bei der Commerzbank AG in Frankfurt 

am Main. Der Geschäftsführung der LBBW Asset 
Management gehören außerdem Achim Koch 
(Vorsitzender), Nicolas Themistocli und Jürgen 
Zirn an. CSZ

Berufsfeldstudie Compliance Manager 
2015 – Wie ist Compliance in Deutschland 
organisiert?

Der Berufsverband der Compliance Manager 
(BCM) führt in jedem Jahr eine Berufsfeldstudie 
durch, um die Situation von Compliancemanagern 
und Complianceverantwortlichen branchenüber-
greifend zu erfassen und Tendenzen bzw. Trends 
im Bereich Compliancemanagement aufzuzeigen. 
Die Umfrage konzentriert sich dieses Jahr auf die 
Frage nach der Complianceorganisation. CSZ 

http://www.bvdcm.de/
berufsfeldstudie-compliance-manager-2015
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Personalwechsel

Exverfassungsrichterin wechselt zu VW

Der Volkswagen-Konzern holt die 65-jährige 
Daimler-Vorstandsfrau Dr. Christine Hoh-

mann-Dennhardt in seine Führungsetage. Die 
ehemalige Richterin des Bundesverfassungsge-
richts hatte bei dem Stuttgarter Autokonzern im 
Februar 2011 das Ressort Compliance übernom-
men. Sie soll nun als Vorstand für Integrität und 

Recht zum 1. Januar 2016 in den VW-Konzern 
wechseln. Im Skandal um manipulierte Abgas-
werte zeichnen sich bereits Klagen und Strafzah-
lungen ab, diese Aufgabe wird sie zu stemmen 
haben. Außerdem soll die Rechtsexpertin dafür 
sorgen, dass solche Verfehlungen künftig nicht 
mehr vorkommen. CSZDa
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Veranstaltungen
02.11., Bonn

 � VÖB – Fachtagung „Aktueller Stand und 
Zukunft der regulatorischen Compliance“ 
Veranstalter: Bundesverband Öffentlicher 
Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

09.11., Frankfurt am Main
 � Aufbau einer Compliance-Organisation 
Veranstalter: Management Circle AG

09.11., Münster
 � Seminar zum betrieblichen Datenschutz 
Veranstalter: Compliance Academy GmbH

12.11., Leipzig
 � bdsg – Fachtagung zu Datenschutz in der 
Medizin

24.11, Berlin
 � 3. Bundeskongress Compliance 
Management 
Berufsverband der Compliance Manager

05.04.2016, Ludwigsburg
 � 12. Deutsches CSR-Forum 
Veranstalter: Deutsches CSR-Forum
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